
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1999/3/22 98/17/0134
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.03.1999

Index

24/01 Strafgesetzbuch

34 Monopole

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

GSpG 1989 §52 Abs1 Z5;

StGB §168 Abs1;

VStG §30 Abs2;

Rechtssatz

Der Begri: des Veranstalters eines Glücksspieles iSd § 168 Abs 1 StGB ist mit jenem des Betreibers des Automaten

(Veranstalters) iSd

§ 52 Abs 1 Z 5 GSpG 1989 ident (Hinweis E VfGH 19.6.1998, G 275/96). Wird dem Beschuldigten im

Verwaltungsstrafverfahren vorsätzliche Begehung der Tat zur Last gelegt und wurde nicht iSd

§168 Abs 1 StGB bloß zum Zeitvertreib und um geringe Beträge gespielt, so hat der Beschuldigte auch tatbildlich iSd §

168 Abs 1 erster Fall StGB gehandelt.
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